
  

 

            
 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 24.09.2014 öffentlich 
Entscheidung 
 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten 

14.10.2014 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 29.10.2014 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM zur 

Rücknahme des Beschlusses Ausbau Böllberger Weg Nord, 2. BA - 
Gestaltungsbeschluss (Vorlage: V/2012/11289) vom 27.11.2013 

  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 

Der Beschluss des Stadtrates zur Beschlussvorlage  Ausbau Böllberger Weg Nord, 2. 

BA - Gestaltungsbeschluss (Vorlage: V/2012/11289) vom 27.11.2013 wird hinsichtlich 

der Gestaltung des betreffenden Abschnitts Knoten Böllberger Weg/Torstraße bis 

Geseniusstraße (Bereiche A und B nördlicher Teil) aufgehoben. 

 

 
gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2014/00145 
Datum:   03.09.2014 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   MitBÜRGER für 
    Halle - NEUES 
    FORUM 
Plandatum:     
   



 
Begründung:                                                                                                                                   
 
Den Medien war am 28. Juli 2014 zu entnehmen, dass die Bundesregierung als 
Fördermittelgeber für das Stadtbahnprogramm nicht darauf bestehe, dass das komplette 
Straßenbahnnetz einen eigenen Bahnkörper erhält. Jedoch müsste die Stadt für die 
betreffenden 150 Meter vor dem Künstlerhaus die Baukosten selbst übernehmen. Bislang 
sprach die Stadtverwaltung immer davon, dass ein Herauslösen dieses Teilabschnittes das 
gesamte Stadtbahnprogramm gefährde. Aufgrund der nun auch schriftlich vorliegenden 
Bestätigung, dass eine Herausnahme des relevanten Straßenabschnittes Höhe Böllberger 
Weg 188 möglich ist, was zuvor stets bestritten wurde, soll der Beschluss Ausbau Böllberger 
Weg Nord, 2. BA - Gestaltungsbeschluss (Vorlage: V/2012/11289) vom 27.11.2013 zum Teil 
aufgehoben werden. 
Bekannter Weise gab es einen ähnlichen Antrag bereits schon am 25.6.2014 im Stadtrat, der 
hinsichtlich der Aufhebung des Beschlusses abgelehnt wurde (der Auftrag an die Verwaltung 
wurde indes beschlossen, der die Erarbeitung einer Vorplanung zum Abschnitt Knoten 
Böllberger Weg/Torstraße bis Geseniusstraße (Bereiche A und B nördlicher Teil) vorsieht 
und diese dem Stadtrat vorzulegen sei, bei Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes 
Böllberger Weg 188 und der weiteren Gebäude auf der West- oder Ostseite). Die 
Geschäftsordnung des Stadtrates sieht eine sechsmonatige Behandlungspause vor, sofern 
keine neuen Tatsachen vorliegen. Mit dem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums 
liegen nun neue Tatsachen vor. Da diese Information, dass das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur nicht auf einen besonderen Bahnkörper bestehe und 
zugleich damit auch nicht das gesamte Stadtbahnprojekt in Frage stelle,  wesentlich die 
Entscheidung der einzelnen Stadträtinnen und Stadträte zum ursprünglichen 
Gestaltungsbeschluss und seiner Aufhebung beeinflusst hat, ist die sechsmonatige 
Wiederbehandlungssperre aufgehoben. Wie weitgehend die Aussage der Stadtverwaltung, 
dass ein besonderen Bahnkörper durchgängig erforderlich sei, wenn das 
Stadtbahnprogramm nicht gefährdet werden solle, die Entscheidung einzelner Stadträtinnen 
und Stadträte beeinflusst hat, war den Medien auch schon zu entnehmen, die, nun nach 
Bekanntwerden der gegenteiligen Aussage des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, bereits angekündigt haben, dass sie anders entscheiden würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Stadt Halle (Saale)                     18. September 2014 
Geschäftsbereich II 
Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 24.09.2014 
Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur Rücknahme  
des Beschlusses Ausbau Böllberger Weg Nord, 2. BA - Gestaltungsbeschluss  
(Vorlage: V/2012/11289) vom 27.11.2013 
Vorlagen-Nummer: VI/2014/00145 
TOP: 8.8 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
Begründung: 
 
Die Stadtverwaltung wird dem Stadtrat im Oktober einen Teilungsbeschluss für die 
Maßnahme Böllberger Weg Nord, 2. BA vorlegen. Damit könnte der Südabschnitt, 
vorbehaltlich des Nachweises der Wirtschaftlichkeit und der Zustimmung des 
Fördermittelgebers, zeitnah im Rahmen des Stadtbahnprogrammes realisiert werden. Der 
übrige Abschnitt würde bis zu einer gerichtlichen Entscheidung oder einer geänderten 
Beschlusslage ruhen. 
 
Die grundsätzlichen Aussagen zur Finanzierung waren in der Anlage 5a des 
Gestaltungsbeschlusses nach damaligem Kostenstand (Vorplanung) dargestellt. Entgegen 
der Pressemeldungen gibt es aus Sicht der Stadtverwaltung durch das Schreiben des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 18.07.2014 keinen neuen 
Sachstand zur Förderung. Der zuständige Fördermittelgeber, das Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr (MLV), hat sich mit Protokoll vom 14.11.2014 zur 
Stadtbahnförderung positioniert. Unabhängig davon wurde nochmals eine entsprechende 
Anfrage schriftlich beim MLV gestellt. Die Antwort wird nach Erhalt an die Fraktionen verteilt. 
Parallel werden gegenwärtig laufende Abstimmungen mit dem MLV und dem 
Landesverwaltungsamt geführt. Über neue Erkenntnisse wird die Verwaltung den Stadtrat 
unterrichten. 
 
Außerdem sei darauf hingewiesen, dass das Künstlerhaus in den 60-er Jahren in 
wesentlichen Teilen (Eingänge, Treppenhäuser, Anbauten) überformt wurde. In Halle 
existiert mit der Friesenschule eine baugleiche Schule, die noch weitgehend im 
Ursprungszustand erhalten ist.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
 
 
Uwe Stäglin 
Beigeordneter 
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